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Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

WA

SO

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Private Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Verkehrsberuhigter Bereich

Rad- und Fußweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Elektrizität

Abwasser

Abfall

Private Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Spielplatz

Straßenbegleitgrün

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Hochwasserrückhaltebecken

Flächen für Wald

Anpflanzung großkronige Bäume

geschützter Landschaftsbestandteil

öffentlich

privat

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

öffentlich

privat

R

LB

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.5 und Abs.6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelungen des Wasserabflusses.
(§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne 
des Naturschutzrechtes
(§ 9 Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB)  
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Maadeweg 2

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz
unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: Nebenanlage

Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere
städtebauliche Gründe erforderlich wird
(§ 9 Abs.1 Nr.9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sindUmgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

D

Neben-
anlage

D

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz
unterliegen

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
(§ 9 Abs.6, § 172 Abs.1  BauGB)

Nahversor-
gungsanlage

-Textliche Festsetzungen (TF)-
gem. §9 Baugesetzbuch –BauGB- in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zu-letzt geändert zuletzt geändert
durch Art. zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). Der Verordnung über die bauliche
Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung -BauNVO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

§ 1 Inkrafttreten
Mit Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 179A POTENBURG treten die entsprechenden Teilbereiche innerhalb
des Bebauungsplans Nr. 179 (Rechtskraft 17.09.2016) außer Kraft.

§ 2 ALLGEMEINES WOHNGEBIET Art der baulichen Nutzung §4 BauNVO
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 bis WA 6) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. §4 (3) Nr. 1
bis 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) gem. §1 (6) BauNVO nicht zulässig.

§ 3 SONDERGEBIET „NAHVERSORGUNG“ SO Art der baulichen Nutzung §11 BauNVO
(1) Innerhalb des Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung Nahversorgung ist die Ansiedlung von zwei

Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 1.500 m² VK (Markt 1) und 1.300 m² VK (Markt 2) und
einer Gesamtverkaufsfläche von 2.800 m² VK zulässig. Die Definition der Verkaufsflächen ist im Hinweis Nr. 16
beschrieben.

(2) Des Weiteren ist die Ansiedlung eines Drogeriemarktes mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m² VK und dem
zugehörigen Standartsortiment zulässig. Die Errichtung einer nicht wesentlich störenden Schank- und Speisewirtschaft
als Bäckerei-Café, Tea-Room, Snackbar oder Bistro ist zulässig. Kneipen und Schnellimbisse sowie Schnellgaststätten
(Systemgastronomie / Fast-Food Restaurant) sind ausgeschlossen. Weitere kleinteilige Einzelhandelsnutzungen sowie
Komplementärnutzungen sind zulässig.

(3) Werbeanlagen innerhalb des Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung Nahversorgung sind nur zur Eigenwerbung
zulässig.

(4) Nahversorgungsrelevante Sortimente (Einzelhandelsentwicklungskonzept Stand: September 2019) Nahrungs- und
Genussmittel, Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch- Putz- und Reinigungsmittel), Parfümeriewaren, Pharmazeutische
Artikel, Arzneimittel, Schnittblumen, Floristik, Zeitungen und Zeitschriften.

(5) Zentrenrelevante Sortimente (Einzelhandelsentwicklungskonzept Stand: September 2019) Bis max. 10 % der
Verkaufsfläche sind zulässig:

Bekleidung, Wäsche, Sportartikel, (inkl. Anglerbedarf, Jagdsport-Campingartikel), Schuhe, Sanitätswaren, Bücher,
Papier-, Schreibwaren, Bürobedarf, Spielwaren, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Haus- und Heimtextilien (Stoffe,
Kurzwaren, Gardinen usw.) Glaswaren, Porzellan und Keramik, Hausrat, Elektrogeräte, Lampen und Leuchten,
Unterhaltungselektronik, Foto und Zubehör, Augenoptik und Hörgeräteakustik, Uhren, Schmuck, Lederwaren, Koffer und
Taschen, Computer und Kommunikationselektronik einschließlich Zubehör

(6) Sonstige Sortimente Sonstige Sortimente sind als Randsortimente bis max. 5 % der Verkaufsfläche zulässig.

§ 4 Fläche für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) / öffentliche Grünfläche Spielplatz §9(2) Nr. 1 BauGB
Für die Gemeinbedarfsfläche (Kita) ist eine alternative Nutzung als öffentliche Grünfläche / Spielplatz zulässig. Die
Grünflächennutzung zeitlich beschränkt. Die Beschränkung bezieht sich auf den Bedarf an der Kindertagesstätte und ist
auf der Grundlage der Einwohnerentwicklung im Einzugsgebiet nachzuweisen.

§ 5 GRUNDFLÄCHENZAHL Maß der baulichen Nutzung 9(1) Nr. 1 BauGB, §19 BauNVO
(1) Die Grundflächenzahl ergibt sich aus der Nutzungsschablone der Planzeichnung in Verbindung mit § 17(1) BauNVO.

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl ist im WA 1, 2 + 5 ist abweichend von §19 (4) Satz 2 BauNVO durch
Nebenanlagen gem. §19(4) Nr. 1 und 2 BauNVO nur um 25 % zulässig.

(2) Ausnahmsweise ist im WA 1, 2 + 5 eine weitere Überschreitung ausschließlich für untergeordnete Nebenanlagen gem.
§14 BauNVO (z.B. Gartenhäuser) - die gem. NBauO genehmigungsfrei sind- bis zu einer GRZ von max. 0,4 zulässig.

§ 6 GEBÄUDEHÖHEN Maß der baulichen Nutzung §9(1) Nr. 1 BauGB, §18 BauNVO
(1) Die festgesetzten Höhen ergeben sich aus der Nutzungsschablone der Planzeichnung. Diese gelten nicht für

Dachgauben, Erker und Gebäudevorsprünge und deutlich dem Gebäude untergeordnete Bauteile, wie Lüftungsanlagen,
Kühlaggregate u. a. haus-technische Anlagen. Die festgesetzte Mindestraufe in den WA 1 und 4 gilt nicht für
Wintergärten.

(2) Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gelten für bauliche Anlagen folgende
Höhenbezugspunkte gem. §18(1) BauNVO: Oberer Bezugspunkt ist für die Firsthöhe die obere Firstkante bzw. der
obere Gebäudeabschluss. Oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe ist der Schnittpunkt zwischen der Außenfläche des
aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut des obersten Vollgeschosses. Bei Pultdächern gilt der obere Schnittpunkt
Dach/Mauerwerk als max. obere Gebäude- / Firsthöhe und der untere Schnittpunkt Dach/Mauerwerk als Traufhöhe.
Unterer Bezugspunkt ist für die Höhe die dem Gebäude vorgelagerte mittlere Höhe der erschließenden öffentlichen
Verkehrsfläche.

(3) Bei Doppelhäusern ist eine gemeinsame Trauf- und Firsthöhe einzuhalten.

(4) Dem Sondergebiet zugeordnete Werbeanlagen (Werbepylone) sind bis zu einer Höhe von max. 18 m zulässig.

§ 7 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE Maß der baulichen Nutzung 9(1) Nr. 1 BauGB, §20 BauNVO
Die Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus der Nutzungsschablone der Planzeichnung. Aus-nahmsweise können im WA 2 + 5
zwei Vollgeschosse zugelassen werden, sofern die Bebauungsplan (Planzeichnung) aufgeführte maximale Traufhöhe (TH)
und maximale Firsthöhe (FH) eingehalten werden.

§ 8 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE §9(1) Nr. 2 BauGB, §23 BauNVO
(1) In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Gebäude in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

(2) Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind Doppelhäuser zulässig. Ausnahmsweise ist anstelle des Doppelhauses auch ein
Einzelhaus mit genau zwei Wohneinheiten zulässig, soweit beide Wohneinheiten in ihrer Größe gleichwertig sind.

(3) Im Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Gebäude sind zulässig wie in der offenen Bauweise,
jedoch ohne Längenbegrenzung. Die Grenzabstände regeln sich nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).

(4) Auf den an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden nicht überbaubaren Grund-stücksflächen der Allgemeinen
Wohngebiete sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. §12 (6) BauNVO und Nebenanlagen in Form von
Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig. Ausnahmsweise kann im WA 4 hiervon abgewichen werden, wenn die
Zufahrt zu den Garagen und Carports nicht direkt auf die öffentliche Verkehrsfläche erfolgt, sondern durch eine Aufstell-
oder Fahrfläche vor den Garagen/Carports auf dem Grundstück nachgewiesen wird.

(5) Auf den an die öffentlichen Grünflächen angrenzenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Allgemeinen
Wohngebiete sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. §12 (6) BauNVO nicht zulässig. Ausnahmsweise
gilt im WA 3 + 6 für Garagen bei einer maximalen Breite von 6 m, dass eine Überschreitung der Baugrenze bis zu 2 m
Tiefe zulässig ist.

(6) Auf den an Gräben grenzenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemei-nen Wohngebiete sind Garagen
und überdachte Stellplätze (Carports) gem. §12 (6) BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1)
BauNVO nicht zuläs¬sig. Ausnahmsweise gilt im WA 3 + 6 für Garagen mit einer maximalen Breite von 6 m, dass eine
die Überschreitung der Baugrenze bis zu 2m zulässig ist.

§ 9 GRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE § 9(1) Nr. 3 BauGB
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete werden die Mindestgrößen (F) eines Baugrundstücks wie folgt festgesetzt:
WA 1: F = 600 m² je Einzelhaus
WA 2: F = 500 m² je Einzelhaus und F = 300 m² je Doppelhaushälfte
WA 3: F = 500 m² je Einzelhaus
WA 4: F = 300 m² je Doppelhaushälfte
WA 5: F = 600 m² je Einzelhaus
WA 6: F = 600 m² je Einzelhaus

§ 10 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN § 9(1) Nr. 6 BauGB
In Wohngebäuden ist je angefangene m² Grundstücksfläche maximal folgende Anzahl an Wohneinheiten (WE) zulässig:
WA 1: 1 WE / 700 m²
WA 2: 1 WE / 600 m²
WA 3: 1 WE / 590 m²
WA 4: 1 WE / 400 m²
WA 5: 1 WE / 900 m²
Als absolute Obergrenze gilt:
In den WA 1-3 + 5 sind maximal 2 WE / Wohngebäude zulässig.
In dem WA 4+6 ist maximal 1 WE / Wohngebäude zulässig

Hinweis: als ein Wohngebäude gilt: ein Einzelhaus, eine Doppelhaushälfte.

§ 11 NEBENANLAGEN UND ZUFAHRTEN § 9(1) Nr. 4 BauGB
(1) Für die Müllabholung werden innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 3 Bereiche für Aufstellflächen festgesetzt.

(2) Die Zufahrten und -wege zu den privaten Grundstücken sind über die Bereiche der Verkehrsgrünflächen/Parkplätze
nicht zulässig. Hinweis: Die Straßengestaltung (Parken/Bäume) ist im „unverbindlichen städtebaulichen Entwurf“
detailliert dargestellt.

§ 12 VERSORGUNGSFLÄCHEN § 9(1) Nr. 12 BauGB
Die Fläche für den Wertstoffsammelplatz im Bereich des Potenburger Weges ist mit einem 1,80 m hohen Zaun
einzufrieden.
Die Flächen für die Transformatoren sind jeweils 4x4 m groß.

§ 13 VERSORGUNGSANLAGEN § 9(1) Nr. 13 BauGB
Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen bis einschließlich 20 kV- Leitungen
usw.) sind unterirdisch zu verlegen. Die Verkehrsgrünflächen (Pflanzbereiche / Baumbeete) innerhalb der Verkehrsflächen
sind von allen Leitungen freizuhalten. Die Lage der Verkehrsgrünflächen ergibt sich aus dem städtebaulichen Entwurf
(Anlage „Unverbindlicher Städtebaulicher Entwurf“)

§ 14  VERMEIDUNGSMASSNAHMEN; Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft § 9(1) Nr. 20
BauGB
(1) Die Anlage der Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken hat vor der Verfüllung des bestehenden

Grabensystems zu erfolgen. Das bestehende Grabensystem ist mit den neu angelegten Gräben und
Regenrückhaltebecken zu verbinden, so dass eine Umsiedlung bzw. Umsetzung vorhandener Flora und Fauna
ermöglicht wird. Der Zeitpunkt zur Verfüllung der vorhandenen Gräben ist unter Berücksichtigung der vorhandenen
Flora und Fauna in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu wählen.

(2) Alle Baumfäll- und Rodungsarbeiten sind außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.September
durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung
für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere
vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren
Naturschutzbehörde abzustimmen.

(3) Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung (ausgenommen Gehölzentfernungen) ist außerhalb der Zeit zwischen dem
1. März und dem 15. Juli durchzuführen. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit
zwischen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.

(4) Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden.
Eingetretene Verdichtungen im Bereich unbebauter Flächen sind nach Ende der Bauarbeiten so zu beseitigen, dass
mindestens die natürliche Versickerungsleistung für Niederschlagswasser wiederhergestellt wird (z.B. durch
Tiefenlockerung). Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen errichtet
und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant bzw. erforderlich ist.

(5) Bei allen Baumaßnahmen (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen oder auf den einzelnen Baugrundstücken) ist
Oberboden und Unterboden getrennt auszubauen und zu lagern sowie vorrangig einer Wiederverwendung (z.B. bei
der Anlage der Lärmschutzanlagen oder auf den Baugrundstücken (Erdmassenausgleich)) zuzuführen. Bei
Geländemodellierungen ist der Oberboden vorher schonend abzutragen und gesichert zu lagern. Eine Durchmischung
mit dem anstehenden Mineralboden ist nicht zulässig.

§ 15 GESTALTUNGS- UND PFLEGEMASSNAHMEN; Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9(1) Nr. 20 BauGB
(1) Die mit „MF (Maßnahmenfläche) A“ gekennzeichneten Flächen sind als naturnahe Wiesen anzulegen und zu

pflegen. Erforderliche Bodenmodellierungen haben ausschließlich mit Oberboden aus dem Plangebiet (nach
Möglichkeit aus dem Bereich des mesophilen Grünlandes) zu erfolgen. Für eine erforderliche Einsaat ist
autochthones Saatgut aus dem nordwestdeutschen Tiefland zu verwenden. Die Flächen sind mindestens 2-mal bis
maximal 3-mal jährlich zu mähen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Ein etwa 1 m breiter Randstreifen parallel der
Fuß- und Radwege ist im Zeitraum April bis Oktober monatlich zu mähen. Die Mahdtermine haben in Abstimmung mit
der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen.

(2) Die mit „MF B“ gekennzeichneten Flächen sind als Wiesen mit Aufenthaltscharakter anzulegen und zu pflegen.
Erforderliche Bodenmodellierungen haben ausschließlich mit Oberboden aus dem Plangebiet zu erfolgen. Für eine
erforderliche Einsaat ist autochthones Saatgut aus dem nordwestdeutschen Tiefland zu verwenden. Die Flächen sind
im Zeitraum April bis Oktober eines jeden Jahres monatlich zu mähen. Das Mahdgut ist abzutransportieren.

(3) Im Bereich der mit „MF C“ gekennzeichneten Flächen sowie entlang der Baumreihe parallel des Fuß- und Radweges
sind Blühstreifen bzw. Blühflächen aus 100 % heimischen Wildpflanzen mit keinem oder sehr geringem Grasanteil
anzulegen. Anlage und Pflege haben in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen.

(4) In den öffentlichen Grünflächen sind die klein- bis mittelkronigen Baumpflanzungen (55 bis 60 Stück) mit
standortgerechten hochstämmigen Laubbäumen (z.B. Wildapfel – Malus sylvestris) der Pflanzliste (TF § 16)
anzulegen. Die Pflanzungen sind in einem Abstand von 11-12 m zueinander und von etwa 1,5 m zum Fuß- und
Radweg vorzunehmen Zu den angrenzenden Privatgrundstücken ist ein Abstand von mindestens 3,5 m einzuhalten.
Die großkronigen Baumpflanzungen (10 bis 15 Stück) haben mit standortgerechten hochstämmigen Laubbäumen der
Pflanzliste (TF § 16) zu erfolgen. Der Abstand zwischen den Baumpflanzungen hat mindestens 15 m zu betragen. Zu
den angrenzenden Privatgrundstücken ist ein Abstand von mindestens 8 m einzuhalten. Die Baumpflanzungen sind
dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume sind standortnah durch standortgerechte Neupflanzungen (s.
Pflanzliste § 16) zu ersetzen. Die Auswahl der Baumarten sowie der Qualität der Pflanzungen hat in Abstimmung mit
der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen.

(5) Die Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken sind naturnah mit geringen Böschungsneigungen von
maximal 1:3 zu gestalten. Unnatürliche Ufer- und Sohlbefestigungen sind nicht zulässig. Nicht vermeidbare
Verrohrungen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde so zu
gestalten, dass eine ökologische Durchgängigkeit bestehen bleibt. Im Bereich der Böschungen ist eine Hochstauden-
und Röhrichtvegetation zu entwickeln. Eine Böschungsmahd hat 1 x jährlich bis alle 2 Jahre ab Oktober zu erfolgen.
Der Ufersaum unmittelbar am Wasser (ca. 50 cm) ist dabei stehen zu lassen, solange nicht aufkommende Gehölze
die Mahd dieses Bereiches erfordern. Die konkrete Ausgestaltung und Pflege der Gräben und Regenrückhaltebecken
hat in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Wasserbehörde zu erfolgen.

(6) Im Uferbereich der Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken sind Feuchtgebüsche in einer Gesamtgröße
von etwa 600 m² zu entwickeln. Die einzelnen Bereiche haben eine Mindestgröße von 100 m² aufzuweisen und sind
von der Mahd auszusparen, so dass sich ein standortgerechter Gehölzaufwuchs durch natürliche Sukzession
entwickeln kann. Die Standortauswahl für die Feuchtgebüschentwicklung sowie erforderliche Initialpflanzungen haben
in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen.

(7) Im Bereich der mit „MF D“ gekennzeichneten Fläche (Landschaftsschutzgebiet Potenburg) hat ein Pflegerückschnitt
der vorhandenen Gehölzbestände zu erfolgen. Noch vorhandene Obstbäume sind freizustellen. In den Randbereichen
sind vorhandene Weiden zu Kopfweiden umzuformen. Ergänzende Obstbaumpflanzungen sind mit Hochstämmen
regionaltypischer alter Obstbaumsorten vorzunehmen. Es hat eine regelmäßige fachgerechte Pflege des
Baumbestandes, inkl. erforderlicher Erziehungs- und Pflegeschnitte der Obstbäume, sowie eine angepasste
Unterpflege zu erfolgen. Die Auswahl zu erhaltender, freizustellender, umzuformender sowie neu zu pflanzender
Bäume sowie deren Qualität und Pflege haben in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. Die
das Landschaftsschutzgebiet umgebende Graft ist Instand zu setzen. Dabei sind durchgängig Aufweitungen
vorzusehen sowie steile Böschungen (steiler 1:3) abzuflachen. Eine Verlandung der Graft ist durch eine extensive
Pflege zu vermeiden. Die Böschungen sind 1-mal jährlich bis alle 2 Jahre ab Oktober zu mähen.

(8) GLB Lautsallee – es hat ein fachgerechter Pflegerückschnitt der Gehölzbestände an der westlichen Grenze des
geschützten Landschaftsbestandteils Lautsallee zu erfolgen. Innerhalb des geschützten Landschaftsbestandteils sind
zwei amphibiengerechte Kleingewässer inklusive naturnaher Uferstrukturen von jeweils etwa 150 m² Größe
herzustellen. In diese Kleingewässer sind Laich und/oder Kaulquappen aus den bisherigen Laichgewässern
umzusiedeln. Standortauswahl, Gestaltung, Anlage sowie Pflege der Kleingewässer haben in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. Der Graben zwischen dem geschützten Landschaftsbestandteil und den
geplanten Wohngebieten ist vor Baubeginn aufzureinigen, aufzuweiten sowie stellenweise neu anzulegen. Die
Böschungsneigungen sind flach (maximal 1:3) zu gestalten. Zwischen dem Grünstreifen (Räumstreifen) westlich des
GLB Lautsallee sowie den angrenzenden Wohngrundstücken ist ein ortsfester und dauerhafter Schutzzaun mit einer
Höhe von mindestens 1,70 m zu errichten.

(9) Die an private Wohngrundstücke angrenzenden Wallseiten der Lärmschutzanlagen sind als Grünfläche anzulegen.
Die entsprechenden Flächen sind mindestens 1-mal jährlich bis maximal 3-mal jährlich zu mähen. Die restlichen
Flächen der Lärmschutzwälle sind mit standortgerechten Gehölzen der Pflanzliste (TF § 16) zu bepflanzen. Die
Auswahl von Art, Anzahl und Qualität der Gehölzpflanzungen hat in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde
zu erfolgen. Bei Errichtung einer Wall-/Wand-Kombination ist die ergänzende Lärmschutzwand mit einer
standortgerechten Bepflanzung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu begrünen.

(10) Der Einsatz von Pestiziden ist auf der gesamten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft grundsätzlich nicht zulässig. Jeder Einsatz von Düngemitteln ist vorab mit der
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

(11) Für Privatgrundstücke mit benachbarten „Öffentlichen Grünflächen“ oder „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ sind Höhendifferenzen zum öffentlichen Grundstück
auf dem Privatgrundstück selbst auszugleichen oder an der Grundstücksgrenze durch geeignete Maßnahmen
abzustützen (Stützmauer). (Verweis→ Entwässerungssatzung der Stadt Wilhelmshaven)

(12) Die Herrichtung der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
nach Maßgabe des § 15 (1-11) hat innerhalb von 2 Jahren nach Rechtskraft des Bebauungsplanes zu erfolgen.

(13) Externe Kompensationsflächen innerhalb Wilhelmshavens: Die Flächen der Gemarkung Sengwarden, Flur 13,
Flurstücke 30 (3,2510 ha), 38 tlw. (0,1732 ha) sowie 129/31 (1,8252 ha) sind rechtsverbindlicher Bestandteil des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 179 A „Potenburg“. Die Flächen befinden sich innerhalb des städtischen
Kompensationsflächenareals „Ollacker See“. Auf den bezeichneten Flächen werden Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB zur Kompensation der
unvermeidbaren zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft umgesetzt.

(14) Externe Kompensationsflächen im Landkreis Wesermarsch Die Flächen der Gemarkung Strückhausen, Flur 2,
Flurstücke 456 (0,6310 ha) sowie 573/456 (0,5737 ha) im Landkreis Wesermarsch, Gemeinde Ovelgönne, sind
rechtsverbindlicher Bestandteil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 179 A „Potenburg“. Die Flächen
befinden sich innerhalb des Kompensationsflächenareals „Lerchenheide / Frieschenmoor“. Auf den bezeichneten
Flächen werden waldrechtliche Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der unvermeidbaren zulässigen Eingriffe in
Waldflächen gem. NWaldLG umgesetzt.

§ 16  PFLANZLISTE § 9(1) Nr.15,20, 25 BauGB

Abkürzungen: g = großkronige/hochwüchsige Bäume; m = mittel-bzw. kleinkronige/kleinwüchsige Bäume; n = mittel- bis
großwüchsige Sträucher; k = kleinwüchsige Sträucher
Bäume mit ☼ -Markierung gelten gem. der deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (2020) als geeignete Straßenbäume und
eignen sich damit für die Pflanzung in der Stadt besonders gut.

§ 17 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN gem. §9 (1) Nr. 25 BauGB
(1) In den Planstraßen sind standortgerechte Laubbäume in Abstimmung mit den Technischen Betrieben Wilhelmshaven

– Abteilung Stadtgrün zu pflanzen. Es sind mindestens 3 x verpflanzte Hochstämme mit einem Stammumfang von
mindestens 16/18 cm zu verwenden. Es ist eine dauerhafte fachgerechte Pflege zu gewährleisten. Das Pflanzbeet hat
eine Mindestgröße von 15 m³ mit einer unbefestigten Vegetationsfläche von mindestens 4-6 m² aufzuweisen. Das
Pflanzbeet ist so herzustellen, dass dauerhaft eine ausreichende Wasser- und Nährstoffversorgung gewährleistet ist.
Die Empfehlungen der FLL 2010 sind zu beachten. Abgängige Bäume sind durch standortgerechte Nachpflanzungen
gleicher Qualität zu ersetzen.

(2) Anzahl der zu pflanzenden Laubbäume:

Hundertwasserallee – 5 Stück; Van-Gogh-Allee – 15 Stück; Straßburger Allee– 7 Stück; Modersohn-Becker-Straße –
16 Stück; Angelika-Kauffmann-Weg – 12 Stück; Marianne-von-Werefin-Weg – 6 Stück; Monetstraße – 13 Stück.

§ 18  SCHALLSCHUTZ § 9(1) Nr.24 Baugesetzbuch (BauGB)
(1) Lärmschutzmaßnahmen - Verkehrslärm

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 + 6 sind Räume zum Aufenthalt im OG nicht zulässig. Ein Ausbau mit Dachgauben
ist nicht zulässig.

(2) Lärmschutzanlagen - Verkehrslärm

Südlich der Trasse „Neue Friedenstraße“ im Bereich der Wohnbauflächen werden folgende Lärmschutzanlagen
festgesetzt:

Lärmschutzanlage als Wall- Wandkombination in einer Höhe h = 2,50 m über Straßenniveau „Neue Friedenstraße“

(3) Gewerbelärm: Emissionskontingente Sondergebiet

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 je m² der Fläche weder tags (06:00 h bis 22:00 h) noch nachts (22:00 h bis
06:00 h) überschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)
Teilfläche LEK,tags LEK,nachts

LEK SO-1 63 48

Die Emissionskontingente beziehen sich für den im Plan dargestellten Richtungssektor A. Für die im Plan dargestellten
Richtungssektoren B, C, und D erhöhen sich die Emissionskontingente LEK nachts um folgende Zusatzkontingente:

Zusatzkontingente in dB für die Richtungssektoren
Richtungssektor k Zusatzkontingent LEK, zus,k

nachts in dB
B 1
C 3
D 2

Der Bezugspunkt für die Richtungssektoren hat folgende Koordinaten (nach Gauß-Krüger):
x = 3438380; y = 5933565
Richtungssektor B: 339° rel. Nord / 20° rel. Nord
Richtungssektor C: 20° rel. Nord / 104° rel. Nord
Richtungssektor D: 104° rel. Nord / 224° rel. Nord

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für
Immissionspunkte im Richtungssektor k LEK, i durch LEK, i  + LEK,zus,k zu ersetzen ist.
Sonderfallregelungen
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel
den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).
Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig von den
festgesetzten Emissionskontingenten - im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig ist."
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für
Immissionspunkte im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i  + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

-ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT (ÖBV)-
über die Gestaltung im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 179A POTENBURG der Stadt Wilhelmshaven gem. § 84
(3) NBauO i. V. m. § 9(4) BauGB

§ 19 GELTUNGSBEREICH
Der Geltungsbereich umfasst die im Bebauungsplan Nr. 179A festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete

§ 20 DACHFORM
1) Die festgesetzte Dachform in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 + 5 und 3 + 6 ergibt sich aus der

Nutzungsschablone der Planzeichnung. Die festgesetzte Dachform entspricht der klassischen Dachform des Sattel-,
Walm- oder Krüppelwalmdaches bzw.im WA 3 + 6 eines Flachdaches. Mischformen sind nicht zulässig. Die
festgesetzte Dachform gilt nicht für Wintergärten, Dachgauben, Erker und Gebäudevorsprünge.

2) Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 + 6 sind Dachgauben nicht zulässig.

§ 21 DACHNEIGUNG
1) Die Dachneigung in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 + 5 beträgt 25° bis 47 °; im WA 3 + 6 beträgt sie max. 30°.

Die festgesetzte Dachneigung gilt nicht für Wintergärten, Dachgauben, Erker und Gebäudevorsprünge.

2) Bei Doppelhäusern ist eine gemeinsame Dachneigung einzuhalten.

§ 22 DACHMATERALIEN
Dachziegel oder Betondachsteine dürfen nur als unglasierte, nicht stark reflektierende oder glänzende Materialien
verwendet werden. Zulässig ist ein Farbspektrum Orange, Rot, Grau, Braun und Schwarz nach dem Farbregister RAL 840
HR, dass sich an folgenden Farbtönen orientiert: Orangetöne: 2000-2004, 2008-2013; Rottöne 3000-3011, 3013, 3016,
3020, 3027, 3032; Grautöne: 7010-7022, 7024,7026,7031, 7043; Braun¬töne: 8002-8028; Schwarztöne: 5004, 8022, 9004.
Daneben sind– unabhängig von ihrer kon¬struktiv bedingten Farbgebung – in die Dachfläche integrierte oder auf der
Dachfläche ange¬brachte Anlagen zur Energiegewinnung zulässig. Die festgesetzten Dachmateralien und -farben gelten
nicht für Wintergärten.

§ 23 EINFRIEDUNGEN
Als Grundstückeinfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen und zu den öffentlichen Grünflächen (Grünzug Potenburger
Weg und Grünzug Neuende) sind Zäune und Mauern nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Bis zu einer Höhe von 1,80
m sind Hecken aus Laubgehölzen zulässig. Sichtdreiecke an Straßeneinmündungen sind freizuhalten.

§ 24 VORGARTENGESTALTUNG
Die Vorgärten im Allgemeinen Wohngebiet sind bis auf den Anteil der notwendigen Erschließung (Stellplätze, Zufahrten
und Zuwegungen) zu begrünen und dauerhaft zu erhalten.

§ 25 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
Ordnungswidrig handelt nach §91(3) NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer vorsätzlich oder
fahrlässig gegen die textlichen oder zeichnerischen Regelungen dieser Vorschrift verstößt.

§ 26 INKRAFTTRETEN
Die Örtliche Bauvorschrift tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:
1) Bodenfunde: Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können

u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs.1 des Nds.
Denk-malschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde
oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener
Straße 15, Tel. 0441 799-2120 un-verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-zung der Arbeiten gestattet

 
2) Kampfmittel: Luftaufnahmen wurden mit Stand vom Juli 2015 ausgewertet und zeigen Bombardierungen,

Flakstellungen und Schützenlöcher im Planbereich. Daher ist davon auszugehen, dass noch Bombenblindgänger
vorhanden sein können, von denen eine Gefahr ausgehen kann. Aus Sicherheitsgründen werden in diesen Bereichen
(siehe Karte Begründung zum Bebauungsplan Nr. 179 Kapitel Altlasten) Gefahrenerfor-schungsmaßnahmen
empfohlen:

Eine durchgeführte oberflächennahe Kampfmittelsondierung hat im Ergebnis ergeben, dass zur Feststellung der
Kampfmittelfreiheit im Bereich der Verdachtsflächen eine punktuelle Bergung empfohlen wird; die Kampfmittelfreiheit
ist hierbei bis eine Tiefe von max. 3,50 m u. GOK beschränkt. Eine tieferreichende Kampfmittelfreiheit (> 3,50 m u.
GOK) kann nur durch eine entsprechende Tiefensondiermaßnahme (bis 10 m u. GOK, im Raster 1,50 x 1,50 m)
erreicht werden.“

Die Tiefensondierung wird erforderlich, wenn Pfahlgründungen notwendig sind. Dieses wird wahrscheinlich auch bei
den Einfamilienhäusern notwendig sein.

3) Altlasten: Sollten bei dem anstehenden Bauvorhaben Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige
Bodenkontaminationen zu Tage treten, ist unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde, Fachbereich Umwelt- und
Klimaschutz zu benachrichtigen. Eventuell anfallender kontaminierter Bodenaushub ist nachweisbar, fachgerecht zu
entsorgen.

4) Baumschutzsatzung: Es sind die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Wilhelmshaven zu beachten und
verbindlich umzusetzen. Der Wurzelbereich von Bäumen (Bodenfläche unterhalb der Baumkrone zzgl. mindestens 1,5
m) ist vor Schädigungen, Gefährdungen und Veränderungen, z. B. durch Befestigungen und Bodenverdichtungen zu
bewahren. Bei Betroffenheit von Bäumen, welche unter die Schutzbestimmungen der städtischen Baumschutzsatzung
fallen, ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wilhelmshaven zu
stellen.

5) Freiflächen-, Vegetations- Biotop- und Artenschutz: Es sind die gesetzlichen Regelungen zum allgemeinen und
besonderen Artenschutz (§§ 39 ff. BNatSchG) sowie die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt
Wilhelmshaven zu beachten und verbindlich umzusetzen. Der Wurzelbereich von Bäumen (Bodenfläche unterhalb
der Baumkrone + mindestens 1,5 m) ist vor Schädigungen, Gefährdungen und Veränderungen, z. B. durch
Befestigungen und Bodenverdichtungen, zu bewahren. Für die Beseitigung des gemäß § 22 NAGBNatSchG i.V.m. §
29 BNatSchG geschützten mesophilen Grünlandes sowie für die Querung des geschützten Landschaftsbestandteils
Lautsallee durch Verkehrsflächen sind entsprechende Ausnahmegenehmigungen bzw. Befreiungen erforderlich,
welche bei der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wilhelmshaven zu beantragen sind. Einzuhalten und
umzusetzen sind ferner die Richtlinie für die Anlage von Straßen RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen und Sträuchern im
Bereich von Baustellen“, die DIN 18300 (Erdarbeiten), die DIN 18915 (Schutz des Oberbodens), die DIN 18916
(Tiefgründige Bodenlockerungen von durch Baumaßnahmen entstandenen Bodenverdichtungen im Bereich von
vorgesehenen Gehölzpflanzungen) sowie die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen). Sofern im Zuge der Bautätigkeit Schnittmaßnahmen an Gehölzen
notwendig werden ist die ZTV  Baumpflege (Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Baumpflege) zu beachten.

6) Bodenschutz / Einsatz von Bodenmaterialien: Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind die DIN-Normen
18915:2018-06, 19731: 1998-05 und 19639:2019-09 anzuwenden. Im Vorfeld von Baumaßnahmen mit Eingriffen in
oder Auswirkungen auf den Boden sowie bei Verbringung und/oder Verwertung von Mutterboden außerhalb des
Erschließungsgebietes ist eine Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz, Untere
Bodenschutzbehörde Wilhelmshaven, hinsichtlich eines Bodenmanagements, eines (Erd-)Massenkonzeptes sowie
des Einsatzes von Bodenmaterialien der LAGA Klassifizierung im Bebauungsplangebiet erforderlich.

7) Gewässer: an den Gewässern sind Räumstreifen von 6,0 m, gemessen ab der Oberkante Böschung von jeglicher
Bebauung freizuhalten.

8) Gewässerschutz: Gewässerverlegung oder Beseitigung bzw. sonstige Ausbaumaßnahmen bedürfen einer
wasserrechtlichen Plangenehmigung/-feststellung. Es sind Rückhaltemaßnahmen und in Abhängigkeit von der Art der
Flächennutzung Abwasservorbehandlungsmaßnahmen vorzusehen. Für die Herabstufung des Gewässers II.
Ordnung Nr. 68 wird ein solches Verfahren erforderlich, die Gewässerunterhaltung wird auf die Stadt Wilhelmshaven
übertragen.

9) Niederschlagswasser: Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die Oberflächengewässer oder den
Untergrund ist in Abhängigkeit von Art und Umfang der Flächennutzung eine wasserrechtliche Einleitungserlaubnis
bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Es sind Rückhaltemaßnahmen und in Abhängigkeit von der
Flächennutzung Abwasservorbehandlungsmaßnahmen vorzusehen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet
schluffig-toniger Boden vorhanden ist. Dieser Boden hat aufgrund seines Kf-Wertes kein gut durchlässiges
Bodengefüge. Ein Verrieseln und Versickern von Niederschlagswasser ist bei diesen Bodenarten nicht möglich.

10) Sichtfelder – in den Einmündungsbereichen B 210 / Hooksieler Landstraße sowie der Planstraßen sind die
erforderlichen Sichtfelder gem. RAL von jeglichen sichtbehindernden Gegenständen (Bewuchs, Haufen usw.)
dauerhaft freizuhalten. Gleiches gilt für die Anbindung der Radwege

11) Immissionsschutz - Licht: Es sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI 2012) zu beachten und umzusetzen.

12) Berechnungsverfahren Schallschutz Verkehrslärm: Die Berechnung der durch den KFZ-Verkehr verursachten
Immissionspegel erfolgt nach dem Teilstückverfahren der RLS-90. Danach wird der auf einem Fahrstreifen fließende
Verkehr als eine Linienschallquelle in 0,5 m Höhe über der Mitte des Fahrstreifens betrachtet. Der Mittelungspegel
eines Teilstückes der Linienschallquelle errechnet sich nach der Gleichung

Lm,i = Lm,E + DI + DS + DBM +DB

mit
Lm,i  = Mittelungspegel von einem Teilstück in dB(A)
Lm,E = Emissionspegel für das Teilstück in dB(a)

Der Emissionspegel Lm,E ist der Mittelungspegel i 25 m Abstand von der Straßenachse bei freier Schallausbreitung
unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren für unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, Straßenoberflächen,
Steigungen und Gefälle, einfache Reflexionen, von maßgeblicher  stündlicher Verkehrsstärke und vom prozentualen
LKW-Anteil.

DI = Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge: DI  = 10 lg (I) in dB
DS = Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption in dB
DBM = Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und Meteorologiedämpfung in dB
DB = Pegeländerung durch topografische und bauliche Gegebenheiten in dB

Die Pegel der Teilstücke sind energetisch zum Mittelungspegel zusammenzufassen:

Lm = 10 lg ∑ 100,1 Lm,i
mit
Lm  = Mittelungspegel von einer Straße in dB(A)
Lm,E = Mittelungspegel von einem Teilstück in dB(a)

Der Beurteilungspegel von einer Straße ist dann Lr = Lm + K
mit
Lr  = Beurteilungspegel von einer Straße in dB(A)
Lm = Mittelungspegel von einer Straße in dB(a)
K = Zuschlag für erhöhte Störwirkungen von lichtzeitgeregelten Kreuzungen und Einmündungen

Bei der Berechnung der Emissionskontingente wird entsprechend der DIN 45691 [5] das einfache Verfahren ohne
Berücksichtigung von Boden- und Meteorologiedämpfung etc. angewendet und nur die geometrische
Abstandsdämpfung einbezogen. Weitere Dämpfungsparameter (außer der geometrischen Abstandsdämpfung) wie
Boden – und Meteorologiedämpfung sowie Luftabsorption werden dementsprechend nicht mit angesetzt.
Bei der Berechnung zur Ermittlung der Beurteilungspegel (Gewerbelärm) wird wie folgt verfahren: Die
Immissionspegel, die sich in der Nachbarschaft ergeben, werden nach DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien“ [4] mit folgender Gleichung berechnet:

LfT (DW) = LW + DC - A in dB
mit
LfT (DW) = der im Allgemeinen in Oktavbandbreite berechnete Dauerschalldruckpegel bei Mitwindbedingungen
LW = Schallleistungspegel in dB
DC = Richtwirkungskorrektur in dB
A = Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum Empfänger vorliegt in dB

Die Dämpfung A wird berechnet mit:

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

Mit
Adiv = die Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung in dB
Aatm = die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption in dB
Agr = die Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes in dB
Abar = die Dämpfung auf Grund von Abschirmung in dB
Amisc = die Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte in dB

Der A-bewertete Langzeit –Mittelungspegel LAT (LT) im langfristigen Mittel errechnet sich dann nach folgender
Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2:
LAT(LT) = LAT(DW) – Cmet in dB
Hierbei ist Cmet die meteorologische Korrektur zur Berücksichtigung der für die Schallausbreitung im Jahresmittel
schwankenden Witterungsbedingungen. Die Konstante C0 zur Berechnung von Cmet wird hier für alle Berechnungen
mit C0 = 1,9 dB für den Nachtzeitraum angenommen. Des Weiteren wird das alternative Verfahren nach Absatz 7.3.2
der DIN ISO 9613-2 [4] verwendet. Bei der Immissionspegelberechnung werden die Geländetopografie, die
Abschirmung und die Reflexionen an Gebäudefassaden berücksichtigt.
Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Immissionsprognose-Software SoundPLAN. Die
Eingabedaten und Berechnungsergebnisse und weitere Informationen können dem Schalltechnischen Bericht Nr.
LL9726.1/02 Zech Ingenieurgesellschaft mbH; Lingen Stand 12.11.2015 entnommen werden.

13) Die Herstellung der Lärmschutzanlage ist mit der Unteren Immissionsschutzbehörde sowie der Unteren
Bodenschutzbehörde abzustimmen.

14) Definition Verkaufsfläche: Verkaufsflächen (VK) sind:
- Mallzonen (gemäß Arbeitshilfe LROP)
- Windfänge (Eingangsbereich mit der entsprechenden Kundenlauffläche)
- Unterstellplätze für Einkaufswagen innerhalb des Verkaufsraumes oder Windfang
- Kassenvorräume (Vor-bzw. Nachkassenzonen) einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Ware und Entsorgen

des Verpackungsmaterials
- Schaufenster
- Standflächen für Einrichtungsgegenstände (z.B. Warenregale)
- dem Kunden zugängliche Gänge, Treppen einschließlich Rolltreppen und Personenfahrstühle, sofern sie sich

innerhalb des Verkaufsraumes befinden
- Auslage-und Ausstellungsflächen, soweit sie dem Kunden zugänglichsind
- Umkleidekabinen
- von innen erreichbare (begehbare) Pfandräume
- Bereiche, die vom Kunden zwar aus betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen

aber die Ware für ihn sichtbar ausliegt (z.B. Käse-, Fleisch-und Wursttheke, Backshop) und in dem das Personal die
Ware zerkleinert, abwiegt und abpackt (dazwischenliegende Lauffläche der Verkäufer / innen)

- Bereich in einer Tiefe von 2m vor einer Verkaufsstelle (Bsp. Bereich vor einer Bedientheke, z.B. Bäcker, in dem der
Kunde die Ware auswählt und annimmt); insbesondere dann anwendungsrelevant, wenn sich dieser Verkaufsbereich
nicht in einer Mall, sondern in bzw. angrenzend zu einem abgegrenzten Café-Bereich befindet

- Zeltbauten und Freiverkaufsflächen entsprechend ihrer jahreszeitlichen Nutzung (z.B. ganzjährig = 100 %,
vierteljährig = 25 %)

- Flächen für den „Kundenservice“ wenn sie für den Kunden zugänglich sind und in einem unmittelbaren
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Verkaufsvorgang stehen

15) Militärischer Zuständigkeitsbereich Flughafen Wittmund / Interessenbereich Luftverteidigungsradar Brockzetel: Es
wird darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich des vorliegenden Plangebiets innerhalb der genannten Bereiche
liegt.

16) Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien: Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften
(Verordnungen, Erlasse Normen und DIN-Vorschriften usw.) können bei der Stadt Wilhelmshaven, im Technischen
Rathaus, Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung in der 7. Etage, Rathausplatz 9, eingesehen werden.

BEKANNTMACHUNG
Der Bebauungsplan ist am _____________ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB durch ortsübliche
Bekanntmachung in Kraft getreten.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von Vorschriften
gem. § 215 BauGB in Verbindung mit § 214  Abs. 1-3 BauGB gegenüber der Stadt
nicht - geltend gemacht worden.
                                                   Wilhelmshaven, den __________________
                                                   STADT WILHELMSHAVEN
                                                   Der Oberbürgermeister
                                                   Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung
                                                   Im Auftrage

                                                        ______________________________
                                                                         Fachbereichsleiter

SATZUNGSBESCHLUSS
Der Bebauungsplan wurde am _______________ gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
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gez. Amerkamp
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25.11.2020

VERFAHRENSSCHRITTE

AUSARBEITUNG
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Wilhelmshaven, den _____________
STADT WILHELMSHAVEN
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung  und Stadterneuerung
Im Auftrage
                                                                                                                                 ____________________
__________________         ______________________________         ___________________                      Stadtbaurat
Fachbereichsleiter                              ATL/Sachbearbeiter                            Plan gezeichnet

KARTENGRUNDLAGE:      Liegenschaftskarte                                         Maßstab: ______________
 "Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs-

und Katasterverwaltung,   ©                                www.lgln.niedersachsen.de

Herausgeber:

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ______________ ). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grundstücksgrenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

                                             
Wilhelmshaven, den ____________
Katasteramt Wilhelmshaven
Peterstraße 53, 26382 Wilhelmshaven

                                             _____________________________

PRÄAMBEL / AUSFERTIGUNG
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.
1509) und des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)  i.V.m. § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils aktuellen Fassung,  hat der Rat der Stadt
Wilhelmshaven diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den im Plan enthaltenen
textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) über die Gestaltung, als Satzung
beschlossen.

                                                   Wilhelmshaven, den ____________
STADT WILHELMSHAVEN

                                                       Der Oberbürgermeister
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                                                             Oberbürgermeister               
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